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Zusammenfassung 
Die Interkantonale Universitätsvereinbarung (IUV) ist ein wichtiges Instrument der interkantonalen 

Zusammenarbeit im Bereich der Hochschulen. Die IUV hat zum Ziel, für die Studierenden die 

Freizügigkeit zu sichern und somit den gleichberechtigten Zugang zu den Universitäten in der 

ganzen Schweiz zu gewährleisten. Zugleich regelt sie den Lastenausgleich zwischen den Kanto-

nen, indem die Universitätskantone von denjenigen Kantonen, aus denen die Studierenden stam-

men und die nicht Träger dieser Hochschulen sind, die in der IUV festgelegten Beitragszahlungen 

erhalten. 

 

Die IUV wurde seit Einführung im Jahr 1979 mehrmals revidiert. Die heute geltende IUV aus dem 

Jahr 1997 (nachfolgend IUV 1997) hat sich wiederum als reformbedürftig erwiesen, sodass die 

Plenarversammlung der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 

als zuständiges Gremium im Oktober 2015 die Totalrevision der IUV 1997 beschlossen hat. Nach 

der Erarbeitung eines Entwurfs und der nachfolgenden Vernehmlassung hiess die Plenarver-

sammlung der EDK am 26. Juni 2019 die neue «Interkantonale Vereinbarung über die Beiträge 

an die Ausbildungskosten von universitären Hochschulen (Interkantonale Universitätsvereinba-

rung, IUV)» vom 27. Juni 2019 (nachfolgend IUV 2019) mit dem notwendigem Quorum gut; auch 

der Vertreter des Kantons St.Gallen stimmte an der Plenarversammlung dem Entwurf zu. 

 

Kernpunkte der Revision sind die Abschaffung des Rabattsystems für hohe Wanderungsverluste 

und die Ermittlung der Tarife, die neu auf Basis der effektiven Ausbildungskosten berechnet wer-

den. Zudem werden die Standortvorteile der Universitätskantone bei der Tarifbildung berücksich-

tigt. Was die Kosten der neuen Regelung betrifft, kann insgesamt von einer stabilen Entwicklung 

ausgegangen werden. Basierend auf Modellrechnungen der EDK resultiert für den Kanton 

St.Gallen mit der IUV 2019 eine jährliche Mehrbelastung von netto rund 1,6 Mio. Franken. Der 

Wechsel von der IUV 1997 zur IUV 2019 wird jedoch nicht zu einer sprunghaften Erhöhung oder 

Senkung der Beiträge führen, da für die ersten drei Jahre ein Mechanismus zur Glättung allfälli-

ger Beitragssprünge vorgesehen ist. 

 

Im Kanton St.Gallen bedarf der Beitritt zur IUV 2019 der Genehmigung durch den Kantonsrat. Die 

vorliegende Vorlage verbindet den Beitritt zur IUV 2019 mit dem Austritt aus der IUV 1997, wobei 

Letzterer voraussetzt, das die IUV 2019 tatsächlich in Vollzug tritt. Der Vorstand der EDK kann 

die IUV 2019 in Vollzug setzen, sobald 18 Kantone beigetreten sind. 
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Insgesamt hat sich das System der IUV aus Sicht des Kantons St.Gallen sehr bewährt. Durch die 

IUV und auch durch die Interkantonale Fachhochschulvereinbarung (FHV) ab 2005 wird die Frei-

zügigkeit für St.Galler Studierende innerhalb der ganzen Schweiz und dem Fürstentum Liechten-

stein ermöglicht, indem sie gleichberechtigten Zugang zu allen Universitäten und Fachhochschu-

len einschliesslich Pädagogischen Hochschulen erhalten. Dies ist für den Kanton St.Gallen spezi-

ell wichtig, weil er mit der Universität St.Gallen (HSG) über eine Spartenhochschule verfügt. Der 

Bevölkerung im Kanton soll aber – trotz des eingeschränkten Studienangebots im eigenen Kan-

ton auf universitärer Ebene – der Zugang zu einem möglichst umfassenden Studienangebot zur 

Verfügung stehen.  

 

Die Regierung begrüsst, dass die IUV revidiert wird. Sie steht hinter den Kernpunkten der Revi-

sion. Insgesamt ist nach Ansicht der Regierung die Beteiligung des Kantons beim interkantonalen 

Lastenausgleich der Hochschulen faktisch alternativlos, weil ansonsten gravierende Nachteile für 

Bevölkerung, Gesellschaft und Wirtschaft des Kantons St.Gallen resultieren würden. 

 

 

Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Vorlage Botschaft und Entwurf des Kantonsratsbeschlusses 

über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur Interkantonalen Univer-

sitätsvereinbarung aus dem Jahr 2019. 
 

 

1 Ausgangslage 
Die heutige Interkantonale Universitätsvereinbarung (IUV) vom 20. Februar 1997 (sGS 217.81; 

nachfolgend IUV 1997) ist seit dem 23. Dezember 1998 in Vollzug. Sie hat das Ziel, für die Stu-

dierenden die Freizügigkeit zu sichern und somit gleichberechtigten Zugang zu den Universitäten 

in der ganzen Schweiz zu gewährleisten. Zugleich regelt sie den Lastenausgleich zwischen den 

Kantonen, indem die Universitätskantone die in der IUV 1997 festgelegten Beitragszahlungen 

(nachfolgend IUV-Beiträge) von den Herkunftskantonen der Studierenden erhalten. Das Fürsten-

tum Liechtenstein ist der IUV 1997 auf der Grundlage seiner eigenen Gesetzgebung ebenfalls 

beigetreten. Ihm stehen alle Rechte und Pflichten eines Vereinbarungskantons zu.  

 

Dieses Ausgleichssystem stammt aus den frühen 1980er-Jahren. Zuvor waren die kantonalen 

Universitäten ausschliesslich von den jeweiligen Standortkantonen finanziert worden, wobei der 

Bund diese seit dem Jahr 1969 mit Grund- und Investitionsbeiträgen unterstützt hatte. Mit der ste-

tigen Zunahme der Studierendenzahl stiegen die Kosten. Um eine von den Universitätskantonen 

angedachte Zulassungsbeschränkung zu verhindern und nachdem ein eidgenössisches «Gesetz 

über die Förderung der Hochschulen und die Forschung» im Jahr 1979 in einer Referendumsab-

stimmung gescheitert war, handelten die Kantone im selben Jahr eine erste interkantonale Ver-

einbarung über Hochschulbeiträge aus. In den Jahren 1984 und 1993 wurde eine zweite bzw. 

dritte Vereinbarung ausgehandelt. Darin wurde jeweils der Beitrag für ausserkantonal Studie-

rende sukzessive erhöht. In der vierten Vereinbarung (IUV 1997) gab es wiederum gewisse Neu-

erungen: Sie ist im Gegensatz zu den bisherigen Vereinbarungen nicht mehr befristet. Zudem 

wurde der Einheitstarif abgeschafft und es wurden drei sogenannte Fakultätsgruppen1 gebildet, 

für die unterschiedliche IUV-Beiträge gelten:  

  

                                                   
1  «Fakultätsgruppe» wird im Rahmen der Totalrevision neu als «Kostengruppe» bezeichnet (vgl. Abschnitte 3.1.1 

und 3.2.1).  
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– Fakultätsgruppe I:  Geistes- und Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und  

 Recht; 

– Fakultätsgruppe II:  exakte, Natur- und technische Wissenschaften, Pharmazie,  

Ingenieurswissenschaften und vorklinische Ausbildung der Human-, 

Zahn- und Veterinärmedizin; 

– Fakultätsgruppe III:  klinische Ausbildung der Human-, Zahn- und Veterinärmedizin. 

 

Zudem wurden Abzüge für sogenannte «Wanderungsverluste» eingeführt. In den Jahren vor der 

IUV 1997 war festgestellt worden, dass zusehends mehr Studierende nach dem Studium nicht in 

ihren Herkunftskanton zurückkehrten. Damit zahlten zwar die Herkunftskantone die Ausbildungs-

kosten für ihre Studierenden an ausserkantonalen Universitäten, konnten dann aber nur teilweise 

von der getätigten Bildungsinvestition profitieren. In der IUV 1997 wurde festgehalten, dass die 

IUV-Beiträge der Kantone, die besonders stark von Abwanderung betroffen sind, reduziert wer-

den; bei den Kantonen Uri, Wallis und Jura um 10 Prozent, bei den Kantonen Glarus, Graubün-

den und Tessin um 5 Prozent. 

 

Seit Mitte der 1990er-Jahre hat sich die Situation bezüglich der Wanderungsverluste wesentlich 

verändert: Der Kanton Tessin ist Universitätskanton geworden; im Kanton Wallis ist ein universi-

täres Institut entstanden. Zudem liegen nun verlässliche, aktuelle Zahlen des Bundesamtes für 

Statistik (BFS) vor, die zeigen, dass ausser den Universitätskantonen Zürich, Basel-Stadt, Bern, 

Waadt, Genf und Freiburg alle Kantone deutliche Wanderungsverluste erleiden. Die grössten  

prozentualen Wanderungsverluste weisen demnach die Kantone Uri, Thurgau, Appenzell Ausser- 

rhoden, Appenzell Innerrhoden und Nidwalden aus. 

 

 

Abb. 1: Wanderungsverluste nach Kanton, Daten 1995 im Vergleich mit aktuellen Daten (EDK / BFS, Sonder- 

auswertung).  
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Im Lauf der Jahre zeigten sich zudem weitere Gründe für eine Reform: Die im Jahr 2008 in Voll-

zug gesetzte Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 

Kantonen (NFA) hat dazu geführt, dass die Vorteile, die sich durch die Niederlassung von Perso-

nen mit Universitätsabschluss in einem Kanton ergeben, im Ressourcenausgleich der NFA er-

fasst und teilweise abgegolten werden. Zudem enthalten auch die Interkantonale Fachhochschul-

vereinbarung (FHV) ab 2005 vom 12. Juni 2003 (sGS 234.031; nachfolgend FHV-Vereinbarung) 

und andere interkantonale Vereinbarungen mit Lastenausgleich keine entsprechenden Abzüge. 

Des Weiteren bietet die Totalrevision der IUV 1997 die Chance, die Vereinbarung in Übereinstim-

mung mit dem Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im 

schweizerischen Hochschulbereich (SR 414.20) zu bringen, das am 1. Januar 2015 in Vollzug 

getreten ist.  

 

 

2 Bedeutung der Interkantonalen Universitätsvereinbarung für 

den Kanton St.Gallen 
Das System der IUV ermöglicht allen Studierenden der Vereinbarungskantone den gleichberech-

tigten Zugang zu universitären Hochschulangeboten innerhalb der Vereinbarungskantone und 

des Fürstentums Liechtenstein. Das bedeutet, dass ausserkantonale Studienangebote den 

St.Galler Studierenden zu denselben Bedingungen angeboten werden wie den eigenen Kantons-

angehörigen der jeweiligen Hochschulträger – dasselbe gilt natürlich auch für ausserkantonale 

Studierende aus Vereinbarungskantonen und dem Fürstentum Liechtenstein an der Universi-

tät St.Gallen (HSG).  

 

 

2.1 St.Galler Studierende an ausserkantonalen Universitäten 
Die St.Galler Studierenden können dank dem System der IUV vom umfassenden Studienangebot 

innerhalb der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein profitieren. Sie nutzen – wie folgende 

Abbildung zeigt – das Angebot aktiv: 

 

 

Abb. 2: St.Galler Studierende an Schweizer Universitäten im Herbstsemester 2018/2019 (EDK, 2019). 

 

Es zeigt sich, dass es für die Mehrheit der Angebote unumgänglich ist, ein ausserkantonales Stu-

dienangebot zu nutzen.   

an ausserkantonalen 

Universitäten

Geistes- und Sozialwissenschaften 831                                           38
1

Wirtschaftswissenschaften 158                                           

Recht 317                                           

Interdisziplinäre und Andere 93                                             16 2

Total Kostengruppe I 1'399                                        

Exakte und Naturwissenschaften 323                                           

Technische Wissenschaften 14                                             

Medizin und Pharmazie 198                                           

Total Kostengruppe II 535                                           

Medizin und Pharmazie 313                                           
3

Total Kostengruppe III 313                                           

Total 2'247                                        
1

2

3

891                                              

In der Fachrichtung «Interdisziplinäre und Andere» werden fächerübergreifende Programme zusammengefasst. Bei der HSG handelt es 

sich insbesondere um den Master of Arts in Management, Organisation und Kultur. 

Studierende in der Fachrichtung Politikwissenschaft (International Affairs).

Ab dem Herbstsemester 2020 stellt die HSG im Rahmen des Joint Medical Masters jährlich 40 Studienplätze für Masterstudierende in 

Humanmedizin zur Verfügung. Diese sind ab diesem Zeitpunkt an der HSG immatrikuliert.

Fachbereichsgruppen und Kostengruppen

Anzahl Studierende aus dem Kanton St.Gallen

an der Universität St.Gallen

603                                              

234                                              

-

-

-

-

891                                              

-
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2.2 Ausserkantonale Studierende an der Universität St.Gallen 
Die Freizügigkeit der Studierenden ist für den Kanton St.Gallen insofern von grosser Bedeutung, 

als es sich bei der kantonseigenen Universität – der HSG – um eine sogenannte Spartenhoch-

schule handelt. Die HSG bietet derzeit ihr Studienangebot innerhalb der Fakultätsgruppe I an. Die 

nachfolgende Tabelle zeigt die Herkunft der Studierenden an der HSG im Herbstsemester 

2018/2019:  

 

 

Abb. 3: IUV-Studierende an der HSG im Herbstsemester 2018/2019 (EDK).2 

 

Das Verhältnis von Studierenden aus dem Kanton St.Gallen (891) und ausserkantonalen Studie-

renden (4'382) verdeutlicht den Stellenwert der IUV für die HSG. Für rund 4'400 ausserkantonale 

Studierende an der HSG erhält der Kanton St.Gallen IUV-Beiträge.  

 

Im Übrigen basiert auch das neue Angebot des Joint Medical Master in Humanmedizin3 auf dem 

Prinzip der Freizügigkeit: Gemäss der Vereinbarung der HSG mit dem Kanton Zürich und dem 

Universitätsspital Zürich absolvieren die Studierenden des sogenannten «St.Galler Tracks» ihre 

Bachelorausbildung an der Universität Zürich und kommen für die Masterausbildung nach St.Gal-

len. Ab dem Herbstsemester 2020 bietet die HSG jährlich neu 40 Studienplätze für Masterstudie-

rende in Humanmedizin (Fakultätsgruppe III) an. 

 

 

2.3 Zahlungsströme 
Eng an die jeweiligen Studierendenströme sind die IUV-Beiträge geknüpft. Die Verrechnung der 

IUV-Einnahmen und IUV-Ausgaben verläuft über die EDK. Einerseits erhält der Kanton St.Gallen 

IUV-Einnahmen in der Höhe von Fr. 10'600.– für die Fakultätsgruppe I je ausserkantonalem Stu-

dierenden, der an der HSG studiert. Diese Einnahmen werden im Staatshaushalt verbucht und 

der HSG jeweils unvermindert gutgeschrieben. Anderseits zahlt der Kanton St.Gallen für alle 

St.Galler Studierenden, die an ausserkantonalen Universitäten eingeschrieben sind, IUV-Beiträge 

an die EDK zur Weitervergütung an die entsprechenden Hochschulinstitutionen gemäss Tarif der 

jeweiligen Fakultätsgruppe.  

 

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt auf, dass sich die IUV-Ausgaben und die IUV-Einnahmen 

des Kantons St.Gallen über die Jahre hinweg grössenmässig angenähert haben. Durch das ste-

tige Wachstum der Zahl ausserkantonaler Studierender an der HSG und den damit verbundenen 

erhöhten IUV-Einnahmen ist der zu leistende Nettobetrag für den Kanton St.Gallen immer kleiner 

geworden. Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der IUV-Einnahmen und IUV-Ausgaben 

über die letzten zehn Jahren auf: 

 

                                                   
2  Die Grundlage der Erhebung der Studierendenzahlen im Hinblick auf die Abrechnung der IUV-Beiträge bildet nach 

Art. 9 Abs. 1 IUV 1997 das Schweizerische Hochschulsystem des BFS. Es werden Studierende berücksichtigt, die 

an einer anerkannten Universität immatrikuliert sind und einen Studiengang besuchen, der zu einem Erstab-

schluss führt, sowie Doktoranden, sofern die vereinbarte Limite von 12 bzw. 16 Semestern nicht überschritten ist.  
3  Vgl. VI. Nachtrag zum Gesetz über die Universität St.Gallen vom 10. Juni 2018 (nGS 2018-064). 

aus dem Kanton St.Gallen
aus anderen Kantonen und 

Fürstentum Liechtenstein

Geistes- und Sozialwissenschaften                                              38                                            311 

Wirtschaftswissenschaften                                            603                                         3'514 

Recht                                            234                                            499 

Interdisziplinäre und Andere                                              16                                              58 

Medizin und Pharmazie 

(Joint Medical Master ab Herbstsemester 2020)
                                              -                                                 -   

Total 891                                           4'382                                        

Anzahl IUV-Studierende an der Universität St.Gallen

Fachbereichsgruppen und Kostengruppen
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Abb. 4: Entwicklung der IUV-Ausgaben und IUV-Einnahmen im Kanton St.Gallen (basierend auf den Staatsrechnungen 

2009 bis 2019 des Kantons St.Gallen). 

 

 

2.4 Folgen als Nichtvereinbarungskanton 
Die IUV sieht vor, dass Studierende sowie Studienanwärterinnen und Studienanwärter aus Nicht-

vereinbarungskantonen sowohl hinsichtlich Zulassung zu einem Studienangebot als auch bezüg-

lich der Ausbildungsgebühren keinen Anspruch auf Gleichbehandlung haben. Zum einen können 

sie nur dann zu einem Studienangebot zugelassen werden, wenn alle Studienanwärterinnen und 

Studienanwärter aus Vereinbarungskantonen Aufnahme gefunden haben. Zum anderen müssen 

Studierende aus Nichtvereinbarungskantonen zusätzliche Studiengebühren bezahlen, die we-

nigstens der Höhe der IUV-Beiträge entsprechen. Damit soll verhindert werden, dass Nichtverein-

barungskantone von den aus der IUV fliessenden Rechten profitieren, ohne in die entsprechen-

den Pflichten eingebunden zu sein. Studierende aus Nichtvereinbarungskantonen würden bezüg-

lich der Reduktion ihrer individuellen finanziellen Belastung an den Herkunftskanton verwiesen. 

 

Der St.Galler Bevölkerung und der HSG würden ohne Beteiligung des Kantons St.Gallen an der 

IUV gravierende Nachteile erwachsen: Ein erschwerter Zugang zu ausserkantonalen Studienan-

geboten, kaum finanzierbare Studiengebühren an ausserkantonalen Universitäten sowie der 

Wegfall der IUV-Beiträge anderer Kantone und des Fürstentums Liechtensteins zugunsten der 

HSG wären die Folge.  

 

 

3 Revision der Interkantonalen Universitätsvereinbarung 
Die Plenarversammlung der EDK hat im Oktober 2015 als zuständiges Gremium die Totalrevision 

der IUV 1997 beschlossen. Die zu diesem Zweck eingesetzte Projektgruppe «Hochschulfinanzie-

rung» hat unter der Leitung des Generalsekretariates der EDK einen Entwurf einer neuen total- 

revidierten Interkantonalen Universitätsvereinbarung erarbeitet. Mit Beschluss vom 11. Mai 2017 

hat der Vorstand der EDK den Entwurf in die Vernehmlassung gegeben. Diese dauerte vom 

10. Juli 2017 bis zum 31. Januar 2018. Der aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse überarbei-

tete Entwurf wurde von der Plenarversammlung am 28. März 2019 in einer ersten Lesung bera-

ten. Am 27. Juni 2019 hat die Plenarversammlung der EDK mit 18 von 24 Stimmen die neue «In-

terkantonale Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten von universitären Hoch-

schulen (Interkantonale Universitätsvereinbarung, IUV)» (nachfolgend IUV 2019) zuhanden der 

kantonalen Beitrittsverfahren verabschiedet.  
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Abgelehnt haben die IUV 2019 die Kantone Freiburg, Genf, Neuenburg und Waadt;4 enthalten 

haben sich die Kantone Basel-Stadt und Basel-Land. Der Kanton St.Gallen hat dem Entwurf zu-

gestimmt, da der Revisionsbedarf ausgewiesen ist und seine Anliegen aus der Vernehmlassung 

mehrheitlich in den definitiven Text eingeflossen sind. Mit diesem Abstimmungsresultat erreichte 

das Konkordat in der Plenarversammlung der EDK die für die Verabschiedung notwendige Zwei-

drittelmehrheit.  

 

 

3.1 Eckpunkte der Revision 
Wie die heutige Vereinbarung wird auch die IUV 2019 die Festlegung der Tarife regeln, die ein 

Kanton je Jahr und Kopf für seine Studierenden an ausserkantonalen Universitäten zu leisten hat. 

Die Zahlungen gehen an die Trägerkantone der jeweiligen Hochschule. Im Studienjahr 

2018/2019 wurden über die IUV Zahlungen in der Höhe von rund 609 Mio. Franken abgewickelt.  

 

Mit der IUV 2019 werden indessen neue Finanzierungsgrundsätze eingeführt: 

– Die Tarife werden neu auf Basis der effektiven Ausbildungskosten ermittelt. Nicht eingerechnet 

sind die Infrastrukturkosten, die bei den Universitätskantonen verbleiben. Grundlage dafür bil-

det die vom BFS erhobene Kostenstatistik für die universitären Hochschulen.5 Die IUV 2019 

legt keine fixe Geltungsdauer für die Beiträge fest. Es obliegt der Konferenz der Vereinba-

rungskantone, gegebenenfalls die Dauer der Gültigkeit zu terminieren. Die Konferenz der Ver-

einbarungskantone könnte solche Entscheide mit einer Zweidrittelmehrheit treffen.  

– Der Abzug für Wanderungsverluste wird aufgehoben. Alle Kantone zahlen die gleichen IUV-

Tarife.  

– Die Standortvorteile der Universitätskantone werden bei der Tarifbildung zum Teil mitberück-

sichtigt.  

 

3.1.1 System der Tarifberechnung 
In der IUV 2019 sind – anders als in der IUV 1997 – nicht die konkreten IUV-Tarife festgeschrie-

ben, sondern die Grundsätze für deren Berechnung. Die IUV 2019 sieht deshalb einen Wechsel 

von einem politisch ausgehandelten Tarifsystem hin zu einem auf Ist-Kosten basierten Modell im 

Einklang mit der Bundesgesetzgebung vor. In Folge dieses Wechsels werden die bisherigen «Fa-

kultätsgruppen» neu als «Kostengruppen» bezeichnet. 

 

Die Tarife selber sollen bei Inkrafttreten der IUV 2019 auf Basis der zu diesem Zeitpunkt aktuel-

len Kostenstatistiken berechnet werden. Die Gesamtaufwendungen für die einzelnen Kantone 

werden also davon abhängen, wie sich die Zahl ihrer Studierenden entwickelt hat und wie sich 

diese Studierenden auf die verschiedenen Kostengruppen verteilen. 

 

Die Berechnung der Tarife erfolgt nach der folgenden Systematik:  

 

                                                   
4  Die Kantone Freiburg, Genf, Neuenburg und Waadt haben sich gegen die IUV 2019 ausgesprochen, weil in der 

definitiven Vorlage gegenüber der Vernehmlassungsversion methodische Anpassungen erfolgt sind, die bei den 

erwähnten Kantonen einen Rückgang ihrer IUV-Einnahmen bewirken würden. 
5  https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsfinanzen/hochschulen/univer-

sitaere.html. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsfinanzen/hochschulen/universitaere.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsfinanzen/hochschulen/universitaere.html


 9/48 

 

Abb. 5: Schematische Darstellung der IUV-Tarifberechnung (EDK, 2019; vgl. Beilage 2). 

 

Folgende Überlegungen und Annahmen liegen der Systematik der Tarifberechnung in Abbil-

dung 5 zugrunde:  

(A) Für die Festlegung der standardisierten Kosten werden für jeden Fachbereich zunächst ba-

sierend auf der vom BFS erhobenen Kostenstatistik für die universitären Hochschulen die Be-

triebskosten für die Lehre nach Abzug der Drittmittel und der Infrastrukturkosten ermittelt. Die 

entsprechenden Kosten werden zu 100 Prozent berücksichtigt.  

(B) In einem zweiten Schritt wird ein Abzug von 15 Prozent der Forschungskosten vorgenom-

men. Mit diesem Abzug soll der Umstand berücksichtigt werden, dass eine gute Lehre auf 

Forschung angewiesen ist, aber ein Teil der Forschungskosten nicht direkt und zwingend für 

die Lehre notwendig ist. Die Forschung stellt für die Universitätskantone auch einen Standort-

vorteil dar, da sie z.B. die Ansiedlung von Betrieben sowie von hochqualifizierten Einwohne-

rinnen und Einwohnern begünstigt. Das Total ergibt die standardisierten Kosten (ohne An-

rechnung der Infrastrukturkosten) je Fachbereich.  

(C) Ausgehend von den standardisierten Kosten je Fachbereich werden die Durchschnittskosten 

je Kostengruppe errechnet sowie ein Abzug in Höhe der durchschnittlichen Studiengebühren 

und der Bundesbeiträge vorgenommen. Das ergibt die «Kosten für gute Lehre» des Trägers 

(ohne Infrastruktur).  

(D) Von diesen Kosten, die je Studierenden in den einzelnen Kostengruppen anfallen, wird ein 

Abzug von 15 Prozent vorgenommen. Damit soll der Standortvorteil kompensiert werden, von 

dem die Universitätskantone profitieren. Dies bedeutet, dass die IUV-Beiträge 85 Prozent der 

verbleibenden Kosten decken.  
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(E) Bei den Standortkantonen verbleiben als Abgeltung der Standortvorteile die Infrastrukturkos-

ten 15 Prozent der Forschungskosten und 15 Prozent der nach den beschriebenen Abzügen 

verbleibenden Kosten. 

 

3.1.2 Ausnahme: Beiträge für medizinische Studiengänge 
Für das erste und das zweite Studienjahr der medizinischen Studiengänge wird – wie auch unter 

der IUV 1997 – mit dem Tarif der Kostengruppe II gerechnet (vgl. Anhang zur IUV 2019). Ab dem 

dritten Studienjahr kommt der Tarif der Kostengruppe III zur Anwendung. Das BFS verfügt aktuell 

allerdings noch nicht über validierte Kostendaten der Kostengruppe III. Die Ermittlung dieser Kos-

tendaten ist gegenwärtig Gegenstand eines Projekts im Rahmen der Schweizerischen Hoch-

schulkonferenz. Bis zum Vorliegen dieser validierten Kostendaten wird der Tarif für die Kosten-

gruppe III deshalb auf dem Doppelten des Tarifs der Kostengruppe II fixiert. Die Konferenz der 

Vereinbarungskantone hat die Kompetenz, den Zeitpunkt zu bestimmen, ab welchem die Kosten-

daten des BFS als genügend plausibilisiert angesehen und die Tarife der Kostengruppe III auf 

dieser Grundlage berechnet werden.  

 

3.1.3 Zahlungspflicht 
Zahlungspflichtig ist im Grundsatz weiterhin der Kanton, in dem der oder die Studierende zum 

Zeitpunkt des Erwerbs der gymnasialen Maturität oder eines äquivalenten Zulassungsausweises 

zivilrechtlichen Wohnsitz hatte (Art. 12 Abs. 1 IUV 2019). Neu sollen die Herkunftskantone im Fall 

eines Zweitstudiums von einer andauernden Bindung bzw. Zahlungspflicht entlastet werden. Ge-

mäss Art. 12 Abs. 2 IUV 2019 ist daher derjenige Kanton für die Studentin oder den Studenten 

zahlungspflichtig, die oder der ein Zweitstudium aufnimmt, in dem sie oder er zum Zeitpunkt der 

Aufnahme des Zweitstudiums (Semesterbeginn) den zivilrechtlichen Wohnsitz hat. Als Studien- 

beginn gilt der Beginn des jeweiligen Semesters gemäss akademischem Kalender der Schweizer 

Universitäten. Für die nach Art. 12 Abs. 2 IUV 2019 betroffenen Studierenden müssen die Univer-

sitäten Wohnsitzdaten bei den betroffenen Studierenden erheben und an das BFS liefern.  
 
 

3.2 Modellrechnungen der finanziellen Auswirkungen 
3.2.1 Auswirkungen auf die Vereinbarungskantone 
Die finanziellen Auswirkungen der IUV 2019 zeigen sich in der Anpassung der Tarife der drei 

Kostengruppen und in der Folge beim Beitragsvolumen der IUV-Beiträge. Die Kantone werden in 

unterschiedlichem Mass von der Revision betroffen sein. Insgesamt kann aber von einer stabilen 

Entwicklung der Kosten ausgegangen werden.  

 

Die EDK hat zur Simulation der Auswirkungen der IUV 2019 Modellrechnungen durchgeführt. 

Folgende Abbildung stellt die Tarife gemäss Modellrechnung der EDK den heute gültigen Tarifen 

gemäss IUV 1997 gegenüber: 

 

 

Abb. 6: Veränderungen der IUV-Tarife und -Beitragsvolumen. 

 

Kostengruppe I

Geistes- und Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Recht
10'600 9'655

Veränderung in % – 8.9 %

Kostengruppe II

exakte Wissenschaften, Naturwissenschaften, technische Wissenschaften, 

Pharmazie, erstes und zweites Studienjahr der Human-, Zahn- und Veterinärmedizin

25'700 25'599

Veränderung in % – 0.4 %

Kostengruppe III

Human-, Zahn- und Veterinärmedizin ab drittem Studienjahr
51'400 51'197

Veränderung in % – 0.4 %

heute gültige Tarife 

gemäss IUV 1997

Tarife gemäss IUV 2019 

mit Kostendaten von 

2016/2017
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Die Modellrechnungen der EDK6 vergleichen anhand der Studierenden- und Kostendaten der 

Jahre 2016 und 2017 die heutigen IUV-Tarife (IUV 1997) mit den Berechnungen gemäss der IUV 

2019. Bei einem gesamtschweizerischen Beitragsvolumen von durchschnittlich rund 609 Mio. 

Franken führt der Wechsel zu einer gesamtschweizerischen Reduktion des Beitragsvolumens 

von 2,9 Prozent. Die EDK weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei diesen Mo-

dellrechnungen um eine Momentaufnahme handelt. Das IUV-Beitragsvolumen und damit einher-

gehend die IUV-Beiträge hängen direkt von den Betriebskosten der kantonalen Universitäten für 

Lehre und Forschung sowie der Zahl der Studierenden in den drei Kostengruppen ab.  

 
Über alle Kantone bzw. das Fürstentum Liechtenstein hinweg ergeben sich mit der IUV 2019 an-
hand der Datengrundlage der Jahre 2016/2017 folgende finanzielle Auswirkungen:  
 

 

Abb. 7: Modellrechnung mit Gültigkeit für das Studienjahr 2016/2017 (EDK, 2019; vgl. Beilage 2).  

 

Es wird somit mit einer jährlichen Mehrbelastung des Kantons St.Gallen von rund 1,6 Mio. Fran-

ken gerechnet. Die Veränderungen beim Beitragsvolumen können bei künftigen Aktualisierungen 

(z.B. vor der Inkraftsetzung der Tarife) erneut etwas anders ausfallen. Der Wechsel von der 

IUV 1997 zur IUV 2019 wird aber nicht zu einer sprunghaften Erhöhung oder Senkung der Bei-

tragszahlungen führen. Während einer Übergangsphase von drei Jahren nach Vollzug der 

IUV 2019 werden die Auswirkungen der Tarifänderungen geglättet (Art. 27 IUV 2019). Differen-

zen bei der Abrechnung, die aufgrund der neuen Tarife unter der IUV 2019 resultieren, werden 

den Kantonen einlaufend verrechnet: zu 25 Prozent im ersten Jahr, zu 50 Prozent im zweiten 

Jahr und zu 75 Prozent im dritten Jahr. Ab dem vierten Jahr kommt das neue Berechnungs- 

system vollumfänglich zum Tragen. 

 

3.2.2 Auswirkungen auf den Kanton St.Gallen 
Die finanziellen Auswirkungen auf den Kanton St.Gallen zeigen sich auf der Ausgaben- wie auch 

auf der Einnahmenseite.  

– Bei den Ausgaben für St.Galler Studierende an ausserkantonalen Universitäten wird der Kan-

ton St.Gallen voraussichtlich 3,5 Prozent (rund 1,4 Mio. Franken) weniger IUV-Beiträge zahlen. 

Dies ist auf die Reduktion der Tarife in allen drei Kostengruppen (vgl. Abb. 6) zurückzuführen.  

– Dem stehen Mindereinnahmen für ausserkantonale Studierende an der HSG von 7,4 Prozent 

(rund 3 Mio. Franken) gegenüber. Hier ist die überproportionale Tarifsenkung der Kosten-

gruppe I um rund 8,9 Prozent ausschlaggebend (vgl. Abb. 6).   

                                                   
6  Ecoplan, Aktualisierte Simulation IUV II – Ergebnisse der Modellberechnungen mit Daten 2016/2017, Bern 2018 

(EDK-internes Dokument). 
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Wie bereits in Abschnitt 3.2.1 erwähnt, resultiert für den Kanton St.Gallen eine jährliche Netto- 

belastung aus der IUV 2019 von mutmasslich rund 1,6 Mio. Franken. In Abb. 8 wird dies im Detail 

erläutert: 

 

 

Abb. 8: Finanzielle Auswirkung der IUV 2019 auf den Kanton St.Gallen aufgrund der Modellrechnungen der EDK.  

 
Diese Prognose der finanziellen Auswirkungen der IUV 2019 auf den Kanton St.Gallen basiert 
auf der Modellrechnung der EDK mit Daten der Jahre 2016 und 2017 und stellt eine Moment- 
aufnahme dar, die sich beim Inkrafttreten der IUV 2019 aufgrund der aktuellen Kostendaten än-
dern kann.  
 
 

3.3 Übertritt von der IUV 1997 zur IUV 2019 
Der Beitritt zur IUV 2019 ist durch den Kanton gegenüber dem Vorstand der EDK zu erklären 

(Art. 21 IUV 2019). Der Vorstand der EDK kann die IUV 2019 in Vollzug setzen, sobald 18 Kan-

tone beigetreten sind (Art. 22 IUV 2019) 7. Gemäss Angaben der EDK wird dies frühestens auf 

Anfang Januar 2022 der Fall sein. 

 

Eine logische Folge eines Beitritts zur IUV 2019 ist der Austritt aus der IUV 1997 und zwar auf 

den Zeitpunkt des Inkrafttretens der IUV 2019. Es ist gemäss den Erläuterungen zum Vereinba-

rungstext zu Art. 22 IUV 2019 (vgl. Beilage 2) rechtlich nicht möglich, die IUV 1997 mit einer Be-

stimmung in der IUV 2019 direkt aufzulösen. Deshalb muss der Austritt aus der IUV 1997 durch 

die Kantone nach Art. 24 IUV 1997 beschlossen und erklärt werden. Danach kann die Vereinba-

rung jeweils auf Ende Jahr bei einer Kündigungsfrist von zwei Jahren gekündigt werden. Kann 

sowohl der Beitrittsbeschluss zur IUV 2019 wie auch der Austrittsbeschluss aus der IUV 1997 in 

einem Kanton erst im Verlauf des Jahrs 2020 erfolgen, ist das Generalsekretariat der EDK ein-

verstanden, wenn der Austritt aus der IUV 1997 durch den Kanton rückwirkend per 31. Dezember 

2019 erklärt wird.8 Vor diesem Hintergrund, und wie bereits erwähnt, ist davon auszugehen, dass 

die IUV 2019 frühestens auf das Frühjahrssemester 2022 in Vollzug gesetzt werden könnte.  

 

Im Kanton St.Gallen bedarf der Austritt aus der IUV 1997 und der Beitritt zur IUV 2019 der Ge-

nehmigung durch den Kantonsrat (Art. 65 Abs. 1 Bst. c der Kantonsverfassung [sGS 111.1; abge-

kürzt KV]). Die Vorlage verbindet den Beitritt zur IUV 2019 mit dem Austritt aus der IUV 1997, wo-

bei Letzterer voraussetzt, dass die IUV 2019 tatsächlich in Vollzug tritt. 

 

 

4 Finanzielle und personelle Auswirkungen  

4.1 Personelle Auswirkungen 
Aufgrund des Übertritts von der IUV 1997 zur IUV 2019 sind keine personellen Auswirkungen zu 

erwarten.   

                                                   
7  Der aktuelle Stand der kantonalen Beitrittsverfahren ist abrufbar unter http://www.edk.ch/dyn/32424.php.  
8  EDK-Koordinationsbereich Finanzierung vom 6. September 2019 «IUV 2019 Fragen – Antworten», Variante III für 

mögliche Anträge an das kantonal zuständige Organ betreffend den Übertritt von der IUV 1997 zur IUV 2019. 

Ausgangslage 

(IUV 1997)

IUV 2019 mit Daten 

2016/2017
Saldo

IUV-Einnahmen 40.3 37.3 3.0

IUV-Ausgaben 42.6 41.2 1.4

Saldo – 2.3 – 3.9 1.6

Auswirkung der IUV 2019 auf den 

Kanton St.Gallen (in Mio. Franken)

http://www.edk.ch/dyn/32424.php
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4.2 Finanzielle Auswirkungen  
Wie in Abschnitt 3.2.2 ausgeführt, resultiert aufgrund der IUV 2019 für den Kanton St.Gallen eine 
jährliche Nettobelastung von voraussichtlich rund 1,6 Mio. Franken. Die Tarifänderung wird sich 
gemäss Übergangsbestimmung in Art. 27 IUV 2019 schrittweise über vier Jahre vollziehen (vgl. 
Abschnitt 3.2.1). 

 

Im Aufgaben- und Finanzplan 2021–2023 sind die Auswirkungen der IUV 2019 bereits wie folgt 

berücksichtigt: 

 

Abb. 9: Finanzielle Auswirkung der IUV 2019 im Aufgaben- und Finanzplan 2021–2023 auf den Kanton St.Gallen.  

 

Diese Planung basiert auf der ursprünglichen Absicht des Vorstands der EDK, die IUV 2019 auf 

das Studienjahr 2021/2022 in Kraft zu setzen. Dabei berücksichtigt die Planung, dass erstmals im 

Frühjahr 2022 eine Rechnungsstellung nach IUV 2019 für das Herbstsemester 2021/2022 erfol-

gen könnte.9 Wie in Abschnitt 3.3 ausgeführt, wird die IUV 2019 jedoch voraussichtlich frühestens 

auf Anfang Januar 2022 in Vollzug gesetzt werden können. Damit werden sich voraussichtlich 

auch die finanziellen Auswirkungen der IUV 2019 verzögern. Im Rahmen der Erarbeitung des 

Aufgaben- und Finanzplans (AFP) 2022–2024 werden diese neuen Erkenntnisse berücksichtigt 

und die finanziellen Auswirkungen entsprechend aktualisiert. 
 
 

5 Bewertung 
Das System der IUV hat sich aus Sicht des Kantons St.Gallen sehr bewährt. Durch die Beteili-

gung bei der IUV und bei der FHV-Vereinbarung wird die Freizügigkeit für St.Galler Studierende 

innerhalb der ganzen Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein ermöglicht. Dadurch erhalten 

sie den gleichberechtigten Zugang zu allen Universitäten und Fachhochschulen einschliesslich 

Pädagogische Hochschulen. Dies ist für den Kanton St.Gallen umso wichtiger, als er mit der HSG 

und den hiesigen Fachhochschulen über Spartenhochschulen mit einem eingeschränkten Studi-

enangebot verfügt. Der Bevölkerung im Kanton soll aber der Zugang zu einem möglichst umfas-

senden Studienangebot ermöglicht werden.    

                                                   
9  Ein Rechnungsjahr im Kantonshaushalt umfasst jeweils die IUV-Zahlungen der zwei im laufenden Kalenderjahr 

abgeschlossenen Studiensemester (Herbstsemester mit Start im Vorjahr / Ende im Kalenderjahr; Frühlingssemes-

ter mit Start / Ende im Kalenderjahr). 

AFP 2021 AFP 2022 AFP 2023 AFP 2024 AFP 2025

45'423'000 46'166'000 46'661'000 n.a. n.a.

404'400 918'300 1'542'000 n.a. n.a.

45'180'000 45'810'000 46'445'000 n.a. n.a.

-- + 400'000 + 800'000 + 1'200'000 + 1'600'000

davon Mindereinnahmen für ausserkantonale 

Studierende an der HSG
-- 750'000 1'500'000 2'250'000 3'000'000

davon Minderausgaben für St.Galler 

Studierende an ausserkantonalen Universitäten
-- – 350'000 – 700'000 – 1'050'000 – 1'400'000

Kostenstelle: Andere Hochschulen

IUV-Ausgaben für St.Galler Studierende an 

ausserkantonalen Universitäten

Nettobelastung aus IUV 2019 

gemäss 3-jähriger Übergangsphase ab Studienjahr 

2021/2022

AFP 2021–2023

Kostenstelle: Universität St.Gallen

IUV-Einnahmen für ausserkantonale Studierende 

gemäss Planung HSG

Kostenstelle: Medical School

IUV-Einnahmen für ausserkantonale Studierende 

gemäss Planung HSG

in Franken
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Durch die IUV wird das schweizerische Hochschulangebot optimiert und der interkantonale Las-

tenausgleich im Hochschulbereich gefördert. Für den Kanton St.Gallen und auch seine Bevölke-

rung kommt dieser interkantonalen Zusammenarbeit im Hochschulbereich eine wichtige volks-

wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Bedeutung zu.  

 

Nach Ansicht der Regierung ist die Beteiligung des Kantons beim interkantonalen Lastenaus-

gleich der Hochschulen faktisch alternativlos, weil ansonsten nicht zu verantwortende Nachteile 

resultieren würden. 
 
 

6 Rechtliches 

6.1 Zuständigkeiten 
Nach Art. 74 Abs. 2 Bst. a KV ist die Regierung für den Abschluss und damit auch für die Auf- 

lösung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen zuständig. Die Regierung hat den Regierungs- 

beschluss über den Beitritt zur Interkantonalen Universitätsvereinbarung aus dem Jahr 2019 am 

30. Juni 2020 erlassen (siehe Beilage 3).  

 

Nach Art. 65 Abs. 1 Bst. c KV unterliegen der Beitritt zu und der Austritt aus zwischenstaatlichen 

Vereinbarungen mit Verfassungs- und Gesetzesrang der Genehmigung des Kantonsrates. Ein 

Gesetz ist ein generell-abstrakter bzw. allgemein verbindlicher Erlass, der die Rechte und Pflich-

ten der Bürgerinnen und Bürger, das Verfahren oder die Organisation der Behörden zum Gegen-

stand hat (vgl. Art. 67 KV). Dies ist vorliegend der Fall. Der Beitritt zur IUV 2019 unterliegt der 

Genehmigung des Kantonsrates.  

 

 

6.2 Referendum 
Nach Art. 49 Abs. 1 Bst. b KV sind zwischenstaatliche Vereinbarungen, denen nach Massgabe 

ihres Inhalts Gesetzesrang zukommt, dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Da die 

IUV 2019 wie ausgeführt Gesetzesrang hat, untersteht der Genehmigungsbeschluss des Kan-

tonsrates dem fakultativen Gesetzesreferendum. 

 

Zu klären war darüber hinaus, ob der Genehmigungsbeschluss nach Art. 48 Bst. d KV i.V.m. 

Art. 6 des Gesetzes über Referendum und Initiative (sGS 125.1; abgekürzt RIG) dem obligatori-

schen Finanzreferendum untersteht. Dies ist der Fall, wenn der Beschluss zulasten des Staats 

eine einmalige neue Ausgabe von mehr als Fr. 15'000'000.– oder eine während mindestens zehn 

Jahren wiederkehrende neue Jahresausgabe von mehr als Fr. 1'500'000.– zur Folge hat.  

 

Im Vergleich zur gegenwärtigen Situation führt der Beitritt zur IUV 2019 zu voraussichtlichen jähr-

lichen Mehrkosten von rund 1,6 Mio. Franken (vgl. Abschnitt 4.2). Von neuen, also referendums-

pflichtigen Ausgaben ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes jedoch insbesondere 

dann auszugehen, wenn der entscheidenden Behörde in Bezug auf den Umfang der Ausgabe, 

den Zeitpunkt ihrer Vornahme oder andere Modalitäten eine verhältnismässig grosse Handlungs-

freiheit zusteht (vgl. etwa BGE 141 I 130 Erw. 4.1 mit weiteren Hinweisen). In Bezug auf die re-

sultierende Netto-Mehrbelastung des Kantons St.Gallen ist diese verhältnismässig grosse Hand-

lungsfreiheit zu verneinen. Die Ausarbeitung und Verabschiedung der revidierten Vereinbarung 

erfolgte im Rahmen der EDK aufgrund eines Mehrheitsentscheids der 26 Kantone. Keinem Kan-

ton kam dabei eine besondere Stellung oder eine besondere Handlungsfreiheit zu. Zudem wür-

den der St.Galler Bevölkerung und der HSG – wie bereits in Abschnitt 4.2 ausgeführt – ohne Be-

teiligung des Kantons an der IUV schwerwiegende Nachteile erwachsen: Der Zugang der Bevöl-

kerung zu ausserkantonalen Studienangeboten würde erschwert, weil die Studiengebühren an 

ausserkantonalen Universitäten für die wenigsten St.Gallerinnen und St.Galler finanzierbar wä-
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ren. Darüber hinaus würden die IUV-Beiträge anderer Kantone und des Fürstentums Liechten-

stein zugunsten der HSG wegfallen. Ein Beitritt ist somit faktisch alternativlos; eine Handlungs-

freiheit ist mithin nicht gegeben. 

 

Der ursprüngliche Beitrittsbeschluss zur IUV 199710 unterstand dem obligatorischem Finanzrefe-

rendum und ist in der Volksabstimmung angenommen worden. Mit diesem Volksentscheid wurde 

der Beitritt des Kantons St.Gallen in der Interkantonalen Universitätsvereinbarung festgelegt. Die 

aufgrund der Totalrevision der Interkantonalen Universitätsvereinbarung entstandenen Mehrkos-

ten stellen jedoch keine neuen Ausgaben dar, sondern sind als gebunden zu betrachten. Der 

Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur 

Interkantonalen Universitätsvereinbarung aus dem Jahr 2019 untersteht daher lediglich dem fa-

kultativen Referendum nach Art. 49 Abs. 1 Bst. b KV. 

 

 

7 Antrag 
Wir beantragen Ihnen, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auf den Kantonsratsbe-

schluss über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur Interkantonalen 

Universitätsvereinbarung aus dem Jahr 2019 einzutreten. 

 

 

Im Namen der Regierung 

 

Bruno Damann 

Präsident 

 

Benedikt van Spyk 

Staatssekretär 

 

  

                                                   
10  Grossratsbeschluss über den Beitritt zur Interkantonalen Universitätsvereinbarung (sGS 217.8). 
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Beilage 1: Interkantonale Vereinbarung über die Beiträge an die 

Ausbildungskosten von universitären Hochschulen (Interkantonale 

Universitätsvereinbarung, IUV)  
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Beilage 2: Erläuterungen der EDK zum Vereinbarungstext der Inter-

kantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskos-

ten von universitären Hochschulen (Interkantonale Universitätsver-

einbarung, IUV) 
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Beilage 3 
 

 

Regierungsbeschluss über den Beitritt zur Interkantonalen Univer-

sitätsvereinbarung aus dem Jahr 2019 
 

 

vom 30. Juni 2020 

 

 

Die Regierung des Kantons St.Gallen 

 

erlässt 

 

gestützt auf Art. 74 Abs. 2 Bst. a der Kantonsverfassung vom 10. Juni 200111 

 

als Beschluss: 

 

 

Ziff. 1 

1 Der Kanton St.Gallen tritt der Interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbil-

dungskosten von universitären Hochschulen (Interkantonale Universitätsvereinbarung, IUV) vom 

27. Juni 2019 bei.  

 

 

Ziff. 2 

1 Der Kanton St.Gallen erklärt rückwirkend auf den 31. Dezember 2019 den Austritt aus der Inter-

kantonalen Universitätsvereinbarung vom 20. Februar 199712. Der Austritt erlangt Wirkung mit 

dem Inkrafttreten der Interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten 

von universitären Hochschulen (Interkantonale Universitätsvereinbarung, IUV) vom 27. Juni 

2019.  

 

 

Ziff. 3 

1 Dieser Erlass bedarf der Genehmigung des Kantonsrates.13  

 

 

Ziff. 4 

1 Dieser Erlass wird ab Vollzugsbeginn des entsprechenden Genehmigungsbeschlusses des 

Kantonsrates angewendet. 

 

 

  

                                                   
11  sGS 111.1; abgekürzt KV. 
12  sGS 217.81. 
13  Art. 65 Bst. c KV. 
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Im Namen der Regierung  

 

Bruno Damann 

Präsident  

 

Benedikt van Spyk 

Staatssekretär 
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Kantonsrat St.Gallen 24.20.01 

 

 

 

Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Regierungs- 

beschlusses über den Beitritt zur Interkantonalen Universitäts- 

vereinbarung aus dem Jahr 2019 
 

 

Entwurf der Regierung vom 30. Juni 2020 

 

 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 

 

hat von der Botschaft der Regierung vom 30. Juni 202014 Kenntnis genommen und 

 

erlässt 

 

in Ausführung von Art. 65 Bst. c der Kantonsverfassung vom 10. Juni 200115 

 

als Beschluss: 

 

 

I. 
 

Ziff. 1 

1 Der Regierungsbeschluss vom 30. Juni 2020 über den Beitritt zur Interkantonalen Universitäts-

vereinbarung aus dem Jahr 2019 wird genehmigt. 

 

 

II. 
 

[keine Änderung anderer Erlasse] 

 

 

III. 
 

[keine Aufhebung anderer Erlasse] 

 

 

IV. 
 

1. Dieser Erlass wird ab Rechtsgültigkeit angewendet. 

 

2. Dieser Erlass untersteht dem fakultativen Referendum.16 

 

                                                   
14  ABl 2020-●●. 
15  sGS 111.1; abgekürzt KV. 
16  Art. 49 Abs. 1 Bst. b KV. 
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